
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strompreisanpassung zum 01.03.2024 
 
 
Die Preisänderung der Grundversorgung erfolgt auf Grundlage von § 5 Abs. 2 und § 5a StromGVV. 
 
Aufgrund dieser Preisänderung können Sie Ihren Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens kündigen. Ihre Kündigung müsste uns dann spätestens am 29.02.2024 vorliegen.  
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